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Die Verbiinde des Schweizerischen
Gewerkschaftshundes sind zu partei-
politischer Unabhéingigkeit und konfes-
sioneller  Neutralitat  verpflichtet.
Biindnisse mit anderen Organisationen
Kinnen nur unter dieser Bedingung
gingegangen werden. Bei Abstimmun-
gen, Initiativen, Referenden und ande-
ren Kampagnen ist das problemlos.
Heikel jedoch gestalten sich Wahlhiind-
nisse, die auch immer wieder zu har-
ten innergewerkschattlichen Kontro-
versen fiihrten. Parteien und Gewerk-
schaften  haben  unterschiedliche
Strukturen, Aufgaben und Arbeitswei-
sen, die Mitgliedschaft ist weitgehend
nicht identisch.

Das Wahlabkommen *91 zwi-
schen SP und kantonalem Ge-
werkschaftsbund trigt diesen
Umstidnden Rechnung und
markiert zugleich das gewan-
delte Verhiltnis der beiden
Partnerorganisationen zuein-
ander.

Das Abkommen erlaubt erst-
mals die Kandidatur von par-

tand

E

GB des Kantons Zurich

Kraft, aber keine «Ersatzparteis

teilosen Gewerkschaftsmit-
gliedern auf den gemeinsa-
men Listen bei Kantonsrats-
und Nationalratswahlen. Im
Falle einer Wahl verpflichten
sie sich, in die gemeinsame
Fraktion einzutreten und de-
ren Beschliisse mitzutragen.
Es besteht keine Verpflich-
tung zum Parteieintritt. Die
Forderung nach einer Off-
nung fiir Gewerkschaftsmit-
glieder, die einer andern
(Links-)Partei oder den Grii-
nen angehoren, wurde von der
SP abgelehnt. Hingegen wer-
den den Gewerkschaften
mehr Moglichkeiten zuge-
standen, fiir alle kandidieren-
den Mitglieder Sonderpropa-
ganda zu machen.

Basis dieses Wahlabkom-
mens bilden Grundsatzent-
scheide, die der kantonale Ge-
werkschaftsbund zur Klarung
interner Kontroversen im Juni
1988 fasste. Kernstiick ist der
Entscheid, dass der GBKZ an
Wahlen nicht als «Ersatzpar-
tei» auftritt — weder mit eige-
nen Kandidaturen an Majorz-
wahlen, noch mit eigenen
Listen an Proporzwahlen.
Weiter werden Kontakte zu
Organisationen geregelt, die
gleichgerichtete Ziele verfol-
gen. Das bedeutet eine offe-
nere Biindnisbereitschaft bei
Abstimmungen, Initiativen
usw. Der dritte Beschluss re-
gelt die Beziehungen zur tra-
ditionellen Biindnispartnerin
SP, die trotz gelegentlichen
inhaltlichen Differenzen die
bevorzugte Partnerorganisa-
tion bleiben soll. Allerdings
sollen Differenzen kenntlich
gemacht werden.

Der GBKZ gewinnt so ein
schirferes politisches Profil
und kann sich als eigenstin-
dige politische Kraft entfal-
ten. Die damit verbundene
«Erweiterung des sozio-kul-
turellen Mandats» bedeutet
letztlich, dass der GB sowohl
Interessenverband wie auch
Menschenrechtsorganisation
ist. Die parteipolitische Unab-
hingigkeit und die konfes-
sionelle Neutralitét sind dabei
unabdingbare Voraussetzun-
gen zur Wahrnehmung wich-
tiger Aufgaben in einer zu-
nehmend  multikulturellen
Gesellschaft.

25



	GB des Kantons Zürich : eigenständige Kraft, aber keine "Ersatzpartei"

